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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.2016

Norm

RStDG §146

1. RStDG § 146 heute

2. RStDG § 146 gültig ab 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2003

3. RStDG § 146 gültig von 01.06.1990 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 259/1990

4. RStDG § 146 gültig von 01.05.1962 bis 31.05.1990

Rechtssatz

Maßstab für eine Prüfung nach § 146 Abs 1 RStDG, ob eine Suspendierung im dienstlichen Interesse liegt oder zur

Wahrung des Standesansehens erforderlich erscheint, ist ausschließlich die „Natur oder Schwere“ der zur Last

gelegten P>ichtverletzung. Disziplinarrechtliche Vorbelastungen hingegen spielen in diesem Zusammenhang keine

Rolle.Maßstab für eine Prüfung nach Paragraph 146, Absatz eins, RStDG, ob eine Suspendierung im dienstlichen

Interesse liegt oder zur Wahrung des Standesansehens erforderlich erscheint, ist ausschließlich die „Natur oder

Schwere“ der zur Last gelegten P>ichtverletzung. Disziplinarrechtliche Vorbelastungen hingegen spielen in diesem

Zusammenhang keine Rolle.
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